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Nachbarrecht: Eine Benützung der Nachbarmauer
zum Bewuchs mit Kletterpflanzen ist ohne besonderen
Rechtstitel (wie insbesondere eine entsprechende Ver-
einbarung) unter allen Umständen unzulässig. Ein Un-
terlassungs- und Entfernungsbegehren des beeinträch-
tigten Nachbars gegen eine solche unmittelbare
Immission im Sinne des § 364 Abs 2 ABGB ist daher
grundsätzlich gerechtfertigt. Dabei muss der belangte
Nachbar nicht notwendigerweise selbst die störende
Handlung gesetzt haben. Es genügt, wenn er die Ein-
wirkung duldet, obwohl er sie zu hindern berechtigt und
dazu auch imstande gewesen wäre.
(OGH, 8 Ob 111/06s)

***

Mietrecht: Wurde im Zuge des Mietvertragsabschlus-
ses oder in der Folge durch Gespräche klar, dass es für
den Mieter von besonderer Bedeutung ist, dass nicht
nur ein Aufzug (wie ohnehin im Mietvertrag vereinbart)
vorhanden ist, sondern ein Aufzug, der zur Benützung
mit Rollstühlen geeignet ist, und erfolgt dann der Bau
in dieser Weise beziehungsweise wird der Aufzug mit
dieser offenkundigen Zweckwidmung zur Verfügung ge-
stellt, so ist der Vermieter an eine solche schlüssige
Nebenabrede gebunden. (OGH, 5 Ob 72/06h)

***

Mieteigentum: Die Erfordernisse der Rechnungsle-
gung eines Verwalters gemeinsamen Eigentums orien-
tieren sich an den Gesichtspunkten der Rechtmäßig-
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Für den
Aufwandersatzanspruch des Verwalters ist dessen Rech-
nungslegungspflicht insofern bedeutend, als eine dem
Gesetz entsprechende Abrechnung spätestens in dem
Prozess vorliegen muss, in dem der Verwalter diesen
Anspruch geltend macht. Hat der Verwalter vorsätzlich
oder fahrlässig Geschäftsbesorgungs-,Treue- oder Rech-
nungslegungspflichten verletzt, haftet er den Auftrag-
gebern für den erlittenen Schaden, wie etwa die wegen
Verjährung eingetretene Uneinbringlichkeit von Miet-
zinsforderungen, die vom Verwalter nicht eingemahnt
und verfolgt worden waren. (OGH, 5 Ob 180/06s)

***

Wohnungseigentum: Wird an einem in der grund-
bücherlichen Anmerkung der Einräumung von Woh-
nungseigentum (§ 40 Abs 2 WEG) angeführten Objekt
Wohnungseigentum begründet, so kann der eingetra-
gene Wohnungseigentumsbewerber die Einverleibung
seines Wohnungseigentums im Rang dieser Anmerkung
auch dann verlangen, wenn die Liegenschaft nach der
Anmerkung belastet wurde (Rangsicherung). Die An-
merkung bewirkt also, dass die Löschung sämtlicher
Zwischeneintragungen begehrt werden kann. Ausge-
nommen sind jedoch solche Eintragungen, zu deren
Übernahme sich der Wohnungseigentumsbewerber ver-
pflichtet hatte (§ 40 Abs 4 Z 2 WEG). Zwar muss der
antragstellende Wohnungseigentümer in der Regel dem
Grundbuchgericht das Fehlen einer solchen Verpflich-
tung nicht nachweisen. Lässt jedoch die Art der Lasten
(hier: Grunddienstbarkeiten zur Versorgung der Woh-
nungseigentumsanlage) einen solchen Ausnahmefall (=
vertragliche Verpflichtung des Käufers zur Übernahme
der Lasten) plausibel erscheinen, so ist vom antragstel-
lenden Wohnungseigentümer die Vorlage des Kaufver-
trags für die Prüfung durch das Grundbuchgericht zu
fordern. (OGH, 5 Ob 168/06a)
Die neuesten OGH-Entscheidungen werden in Zusammenarbeit mit 
Christoph Kothbauer von online hausverwaltung zusammengestellt.

OGH-Entscheidungen Neu am Markt
Das Immobilien Magazin veröffentlicht an dieser Stelle ausgewählte Neugründungen der Bau- und Immobilienbranche.

BL Firmenname Ort Gesellschafter

O 123Real e.U. Immobilien Service Kirchdorf an der Krems Manfred Steinhäusler

ST A.W.A. Immobilientreuhand GmbH Graz                          Karl Heinz Arlati

W Altus Immobilieninvestment GmbH Wien                          Nikolaus Goriany

W B & K Immobilien GmbH Wien                          Stojan Karaslavov

ST bauprojekt mortantsch Thannhausen                   wohnfalt immobilien gmbh 

ST BDW-Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG Graz                          BDW - Immobilien

V Bernhart Immobilien OG Bregenz                       Heinz Allgäuer

ST Best Invest Immobilien KG Graz                          Andreas Teuschler

T Dr. Andreas Fuchs-Martschitz Immobilien GmbH Kitzbühel                     Andreas Fuchs-Martschitz

W Dr. Christoph Bodinger Immobilientreuhand GmbH Wien                          Christoph Bodinger

N Friends Immobilien GmbH Gumpoldskirchen               Peter Reiter

W h2 immobilien gmbh Wien                          Johannes Hafner

O Hofbauer & Co Immobilien- und Verwaltungs KG Schärding                     Markus Hofbauer

T IC Immobilien Service GmbH Innsbruck                     Peter Andreas Schneider

T Immo Concepta Grundverwertungs Gesellschaft mbH Innsbruck                     Siegfried Oberfrank

N Immobilien Baden GesmbH Baden bei Wien                Roland Enzersdorfer

S Immo-Invest KG Salzburg                      Irmgard Bliem

W Immoplan KG Building Concepts & Support Services Wien                          Andrea Stohl

W K & H Immobilien- und Beteiligungs- gesellschaft m.b.H. Wien                          Nikolaj Hummelbrunner

ST Lendl Immobilien Gesellschaft m.b.H. Graz                          Michael Lendl

W Navi Immobilien und Handels GmbH Wien                          Ivan Valentic

O NIK II Immobilien GmbH Steyr                         Wilfrid Wetzl

W Novastar ImmobilienverwertungsgmbH Wien                          Norbert Nowa

O OÖ. Thermen-Immobilien-GmbH Bad Schallerbach              Markus Achleitner

W PBS Immobilienholding GmbH Wien                          Gerald Liebscher

W PEK Immobilien GmbH Wien                          Ingo Koziol

W Raffles Immobilienverwaltung GmbH Wien                          Harald Hild

T RB Immobilienverwaltungs GmbH & Co Zinshaus Holding KG Innsbruck                     Laura Privatstiftung

T RB Immobilienverwaltungs GmbH & Co Zinshausbesitz 01 OG Innsbruck                     RB Immobilienverwaltung

W RomReal Immobilienentwicklung GmbH Wien                          Dieter Kaas

W Schuh Immo KG Wien                          Robert Schuh

O Trend Immotreuhand GmbH Linz                          Jochen Riedler

K UZ Immobilienbesitz GmbH Klagenfurt Johannes Haas

ST wert + wohnen Immobilienverwertungs GmbH Graz                          Romana Steinberger

Unser Service für Immobilientreuhänder – www.freielokale.at

BL Firmenname Ort Masseverwalter

NÖ Christian Kowald Immobilien GmbH Pfaffstätten Alexander Knotek 

ST S.K.T. Bauträger und Immobiliengesellschaft mbH Graz Otto Werschitz 

T Bauunternehmen Mayr Gesellschaft m.b.H. Hopfgarten Stephan Kasseroler 

W Horvat – Fertighäuser Planungs- und Bau- und HandelsgesmbH Wien Felix Stortecky

W Sammiz Bau GmbH Wien Erwin Senoner

W DI Hammerl Hoch- und Tiefbau GmbH Wien Ulla Reisch

K Mühlbacher Hoch- und Tiefbau GesmbH Feldkirchen Georg Schuchlenz

ST SSS Planung & Bau GmbH Graz Marisa Schamesberger

NÖ Bau.Beratung.Projektmanagement GesmbH Wr. Neustadt Peter Bubits

T Alu-Stahlbau Kreidl Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. Götzens Herbert Matzunski

OÖ Völske Bau- und Fassadengestaltungs GesmbH Garsten Norbert Mooseder

Insolvenzen
Hier finden Sie ausgewählte Insolvenzen der Bau- und Immobilienbranche.
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